
durch gesellschaftlich nützliche Arbeit, Maßnahmen der 
staatsbürgerlichen Erziehung und der allgemeinen Bil
dung sowie der Vorbereitung der Wiedereingliederung.

2 Als gesellschaftliche Kräfte sind insbesondere einzu
beziehen:
1. Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens,
2. Werktätige aus Arbeitseinsatzbetrieben,
3. Mitglieder von gesellschaftlichen Organisationen,
4. Beauftragte der Arbeitskollektive sowie des Wohn- 

bereiches.

3 Die Leiter der Strafvollzugseinrichtungen und der 
Jugendhäuser können zur Unterstützung der Erziehungs
arbeit gesellschaftliche Beiräte bilden, die sich aus Ver
tretern der örtlichen Staatsorgane, der Einrichtungen der 
Volksbildung, der Berufsbildung und des staatlichen 
Gesundheitswesens sowie gesellschaftlicher Organisatio
nen und der Arbeitseinsatzbetriebe zusammensetzen 
sollen.

§ 31

Anerkenungen

1 Anerkennungen sind zu nutzen, um positives Gesamt
verhalten Strafgefangener zu fördern. Sie sind vor allem 
anzuwenden, wenn Strafgefangene die gestellten Forde
rungen gewissenhaft erfüllen oder eine gute Arbeits
disziplin zeigen und vorbildliche Arbeitsergebnisse er
zielen oder aktiv den Erziehungsprozeß unterstützen.
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